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Gesetz über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen 

in Baden-Württemberg 2022 und zur 
Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

(BVAnp-ÄG 2022)

Der Landtag hat am 9. November 2022 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versor-

gungsbezügen in Baden-Württemberg 2022

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 
1.  die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Ge-

meinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. die Richterinnen und Richter des Landes, 
3.  die Empfängerinnen und Empfänger von Amtsbezü-

gen des Landes und
4.  die Auszubildenden in öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dungsverhältnissen.
Ausgenommen sind die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten sowie die ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-
ter des Landes.
(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Empfängerinnen und 
Empfänger von Versorgungsbezügen aus dem in Ab-
satz 1 genannten Personenkreis sowie für Empfängerin-
nen und Empfänger von Alters- und Hinterbliebenen-
geld und Anspruchsberechtigte auf Alters- und Hinter-
bliebenengeld.
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2
Besoldungsanpassung 2022

(1) Ab 1. Dezember 2022 erhöhen sich 
1. um 2,8 Prozent
 a) die Grundgehaltssätze,
 b)  die Leistungsbezüge, die nach § 38 Absatz 3 Satz 2 

oder Absatz 5 des Landesbesoldungsgesetzes Ba-
den-Württemberg (LBesGBW) an den regelmäßi-
gen Besoldungsanpassungen teilnehmen,

 c)  der Familienzuschlag einschließlich des Anrech-
nungsbetrages,

 d) die Amtszulagen sowie die Strukturzulage und
 e) die Stundensätze der Mehrarbeitsvergütung sowie
2. um 50 Euro die Anwärtergrundbeträge.
(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt entsprechend für
1.  die Grundgehaltssätze, die Höchstbeträge für Zu-

schüsse zum Grundgehalt sowie für festgesetzte Zu-
schüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen und 
Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer,

2.  die in den Vorbemerkungen der Anlage II zum Bun-
desbesoldungsgesetz in der Fassung des Gesetzes vom 
3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3435, 3474) in

 a)  Nummern 1 und 2 geregelten Zuschüssen zum 
Grundgehalt und

 b)  Nummer 2b geregelte allgemeine Stellenzulage 
sowie

3.  die Amtszulagen in Überleitungsvorschriften oder Re-
gelungen über künftig wegfallende Ämter.

§ 3
Versorgungsanpassung 2022

(1) Für Empfängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen gilt die Erhöhung nach § 2 für die dort 
aufgeführten Bezügebestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung sind.
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§ 6
Berechnungsvorschriften

Bei der Berechnung der Erhöhungen sind sich ergebende 
Bruchteile eines Cents unter 0,5 abzurunden und Bruch-
teile von 0,5 und mehr aufzurunden.

Artikel 2
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Baden-Württemberg

Das Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg vom 
9. November 2010 (GBl. S. 793, 826), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2021 (GBl. 
S. 1009, 1010) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 24 wird wie folgt geändert:
 a)  In Nummer 1 wird die Angabe „A 6“ durch die 

Angabe „A 7“ und die Angabe „A 7“ durch die 
Angabe „A 8“ ersetzt.

 b)  In Nummer 2 wird die Angabe „A 9“ durch die 
Angabe „A 10“ ersetzt.

 c)  In Nummer 3 wird die Angabe „A 10“ durch die 
Angabe „A 11“ und die Angabe „A 9“ durch die 
Angabe „A 10“ ersetzt.

2.  In § 27 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „A 9“ je-
weils durch die Angabe „A 10“ ersetzt.

3.  In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „vier 
im Abstand von zwei Jahren, in den Stufen fünf bis 
acht“ durch das Wort „sechs“ und das Wort „neun“ 
durch das Wort „sieben“ ersetzt.

4.  In § 39 Absatz 2 werden die Wörter „W 2 und W 3, 
A 14 bis A 16 sowie B 2 und B 3“ durch die Wörter  
„W 2 und W 3 sowie A 14 bis A 16“ ersetzt.

5.  In § 46 Satz 1 wird die Angabe „A 6“ durch die An-
gabe „A 7“ ersetzt.

6. § 56 wird wie folgt geändert:
 a) Nummern 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
  „1.  Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter 

eines Pflegedienstes mit mindestens 150 Pfle-
gepersonen, Hauptpfleger/Hauptschwester oder 
Oberin/Pflegevorsteher,

   2.  Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher als Leiter 
eines Pflegedienstes mit mindestens 300 Pfle-
gepersonen,“

 b) Nummer 3 wird aufgehoben.

7. § 57 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In Nummer 5 werden die Wörter „bei Landrats-

ämtern von Landkreisen mit mehr als 175 000 
Einwohnern“ gestrichen.

(2) Die Erhöhung nach § 2 gilt entsprechend für
1.  andere Bezügebestandteile, soweit für diese die Teil-

nahme an den regelmäßigen Besoldungsanpassungen 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, und

2. Grundvergütungen.
(3) § 19 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 3 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW) 
findet bei den Erhöhungen nach Absatz 1 und 2 ent-
sprechende Anwendung.
(4) Absatz 3 gilt weder für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Übergangsgeld nach § 64 LBeamtVGBW 
noch für die Empfängerinnen und Empfänger eines 
Unterhaltsbeitrags durch Gnadenerweis oder Diszipli-
narentscheidung, welcher sich in einem Prozentsatz der  
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bestimmt. In den in 
Satz 1 genannten Fällen werden die der Berechnung zu-
grundeliegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um 
den Faktor 0,96 angepasst.
(5) Bei Empfängerinnen und Empfängern von Versor-
gungsbezügen, denen ein Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe A 1 bis A 8 nach Anlage IV 1. Bundesbesol-
dungsordnung A des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung oder ein 
Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 nach 
Anlage 6 (Landesbesoldungsordnung A) des Landesbe-
soldungsgesetzes Baden-Württemberg zugrunde liegt, 
vermindert sich das Grundgehalt ab dem 1. Dezember 
2022 um 67,16 Euro, wenn ihren ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen die allgemeine Stellenzulage nach Vor-
bemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der 
Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der bis zum 31. August 
2006 geltenden Fassung oder eine Strukturzulage nach 
§ 46 LBesGBW bei Beginn des Ruhestandes nicht zu-
grunde gelegen hat.
(6) Die Erhöhung gilt nicht für den Ausgleichsbetrag 
nach § 102 Absatz 3 Satz 1 LBeamtVGBW.

§ 4
Anpassung des Alters- und Hinterbliebenengeldes 2022

Für das Alters- und Hinterbliebenengeld ist § 3 Absatz 1 
bis 3 entsprechend anzuwenden.

§ 5
Familienrechtlicher Versorgungsausgleich 

nach der Ehescheidung 2022

(1) Als Prozentsatz der Erhöhung der beamtenrecht-
lichen Versorgungsbezüge für feste Beträge nach § 13 
Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 2 Satz 1 LBeamtVGBW 
gilt die Erhöhung nach § 2 Absatz 1 Nummer 1; § 2 Ab-
satz 1 findet hinsichtlich des Zeitpunkts entsprechende 
Anwendung.
(2) Für das Alters- und Hinterbliebenengeld ist Absatz 1 
entsprechend anzuwenden.
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  Besoldungsgruppe A 8

  Abteilungspfleger/Abteilungsschwester1)

  H a u p t s e k r e t ä r 2) 3)

  H a u p t w a r t 4)

  H a u p t w e r k m e i s t e r 5)

  Krankenpfleger/Krankenschwester5)

  Lebensmitteloberkontrolleur5)

  O b e r a m t s m e i s t e r 4)

  Oberbrandmeister5)

  Polizeiobermeister5)

  _____________
  1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
  2)  Als Eingangsamt, soweit nicht im Justizwacht-

meisterdienst.
  3)  Für Funktionen im Justizwachtmeisterdienst, die 

sich von denen der Besoldungsgruppe A 8 ab-
heben, können nach Maßgabe sachgerechter 
Bewertung Stellen mit einer Amtszulage nach 
Anlage 13 ausgestattet werden.

  4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7.
  5) Als Eingangsamt.

  Besoldungsgruppe A 9

  A m t s i n s p e k t o r

  B e t r i e b s i n s p e k t o r

  Gerichtsvollzieher1)

  Hauptbrandmeister

  Lebensmittelhauptkontrolleur

  Oberpfleger/Oberschwester

  Polizeihauptmeister

  Straßenmeister1)2)

  _____________
  1) Als Eingangsamt.
  2)  Erhält als Leiter einer Straßenmeisterei oder Auto-

bahnmeisterei eine Amtszulage nach Anlage 13.

  Besoldungsgruppe A 10

  E r s t e r   A m t s i n s p e k t o r 1)

  E r s t e r   B e t r i e b s i n s p e k t o r 1)

  Erster Hauptbrandmeister1)

  Erster Lebensmittelhauptkontrolleur3)

  Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher3)4)

 b)  In Nummer 14 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 c) Folgende Nummer 15 wird angefügt:
  „15.  Beamte bei einem Regierungspräsidium, die 

als Bezirksbrandmeister bestellt sind.“

8. § 59 wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
   „Über die Vergabe der Zulage entscheidet das 

Rektorat der Hochschule nach Maßgabe des Lan-
deshochschulgesetzes.“

 b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
   „Über die Vergabe der Zulage entscheidet der Vor-

stand des KIT nach Maßgabe des KIT-Gesetzes.“

9.  In § 62a Absatz 4 werden die Wörter „für ihre Beam-
ten“ gestrichen.

10. Nach § 62a wird folgender § 62b eingefügt:

 „§ 62b
 Zulage für stellvertretende Kanzler

  Beamte an staatlichen Hochschulen, die nach § 16 
Absatz 2a Satz 1 des Landeshochschulgesetzes (LHG) 
als Vertreter für den Kanzler bestellt werden, erhal-
ten für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion 
des stellvertretenden Kanzlers eine nicht ruhegehalt-
fähige Zulage. Die Zulage beträgt, wenn das Amt des 
Kanzlers in Besoldungsgruppe W 2 ausgebracht ist, 
monatlich 500 Euro, wenn das Amt des Kanzlers in 
Besoldungsgruppe W 3 ausgebracht ist, monatlich 
600 Euro.“

11.  In § 65 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 wird die 
Angabe „A 6 bis A 8“ durch die Angabe „A 7 bis  
A 9“ ersetzt.

12.  Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird 
wie folgt geändert:

 a)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 6 wird auf-
gehoben.

 b)  Die Abschnitte Besoldungsgruppe A 7 bis A 11 
werden wie folgt gefasst:

  „Besoldungsgruppe A 7

  E r s t e r   H a u p t w a c h t m e i s t e r 3)

  H a u p t w a r t 1) 2)

  O b e r a m t s m e i s t e r 1) 2) 4)

  _____________
  1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
  2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 8.
  3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
  4)  Erhält eine weitere Amtszulage nach Anlage 13, 

wenn er im Sitzungsdienst der Gerichte eingesetzt ist.
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  Besoldungsgruppe A 11

  A m t m a n n 5)

  Erster Hauptstraßenmeister
     als Leiter einer großen und bedeutenden 

Straßenmeisterei oder Autobahnmeiste-
rei

  Erster Lebensmittelhauptkontrolleur2)

  Erste Oberin/Erster Pflegevorsteher
  –  als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Un-

terrichtspfleger an einer Krankenpflegeschule 
oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit 
durchschnittlich mindestens 160 Lehrgangsteil-
nehmern

  –  als Leiterin/Leiter eines Pflegebereichs mit 
mindestens 192 Pflegepersonen

  –  als Leiterin/Leiter eines Pflegedienstes mit 
mindestens 300 Pflegepersonen

  Fachoberlehrer1)2)

  Fachoberlehrer1)3)

  – als Fachbetreuer
  –  als Leiter eines Schulkindergartens mit mehr 

als zwei Gruppen
  –  an einem sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geis-
tige Entwicklung oder an einem sonstigen son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentrum mit einer Abteilung Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung als Stufenleiter der 
Grund- und Hauptstufe

  Kriminalhauptkommissar4)

  Künstlerisch-technischer Lehrer6)

   Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Bera-
ter2)

  Polizeihauptkommissar4)

  Technischer Oberlehrer6)

  –  an einer beruflichen Schule oder an einer ver-
gleichbaren kommunalen schulischen Einrich-
tung

  –  an einem sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum

  – an der dualen Hochschule Baden-Württemberg
  _____________
  1)  Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche 

Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung Fach-
lehrkräfte für musisch-technische Fächer, für 
vorschulische Einrichtungen, für Sonderschu-
len oder Sonderpädagogik besitzen. 

  –  als Leitende Unterrichtsschwester/Leitender Un-
terrichtspfleger an einer Krankenpflegeschule 
oder einer Schule für Krankenpflegehilfe mit 
durchschnittlich mindestens 80 Lehrgangsteil-
nehmern

  –  als Leiterin/Leiter eines Pflegebereichs mit 
mindestens 96 Pflegepersonen

  –  als Leiterin/Leiter eines Pflegedienstes mit 
mindestens 150 Pflegepersonen

  –  als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter einer 
Leitenden Unterrichtsschwester/eines Leitenden 
Unterrichtspflegers an einer Krankenpflege-
schule oder einer Schule für Krankenpflegehil-
fe mit durchschnittlich mindestens 160 Lehr-
gangsteilnehmern

  –  als ständige Vertreterin/ständiger Vertreter der 
Leiterin/des Leiters eines Pflegedienstes mit 
mindestens 300 Pflegepersonen

  Erster Polizeihauptmeister1)

  Fachoberlehrer2)3)5)

  Hauptpfleger/Hauptschwester

  Hauptstraßenmeister6)

     als Leiter einer Straßenmeisterei oder 
Autobahnmeisterei

  Kriminaloberkommissar5)

   Landwirtschaftstechnischer Oberlehrer und Bera-
ter3)5)

  Obergerichtsvollzieher1)

  Oberin/Pflegevorsteher7)

  O b e r i n s p e k t o r 5)

  Oberstraßenmeister

  Polizeioberkommissar5)

  _____________
  1)  Für Funktionen, die sich von denen der Besol-

dungsgruppe A 10 abheben, können nach Maß-
gabe sachgerechter Bewertung jeweils bis zu  
35 Prozent der Stellen mit einer Amtszulage 
nach Anlage 13 ausgestattet werden.

  2)  Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche 
Beamte zugeteilt, die die Lehrbefähigung Fach-
lehrkräfte für musisch-technische Fächer, für 
vorschulische Einrichtungen, für Sonderschu-
len oder Sonderpädagogik besitzen.

  3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11.
  4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13. 
  5) Als Eingangsamt.
  6) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
  7) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
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   – an einem Seminar (Gymnasien)
    – als Bereichsleiter
    –  als Bereichsleiter und zugleich ständiger 

Vertreter des Direktors1)

   –  an einem Seminar (Gymnasium und Son-
derpädagogik)

    –  als Leiter der Abteilung Sonderpädago-
gik“

  bb)  Die Amtsbezeichnung „Rektor“ mit Funk-
tionszusätzen wird wie folgt gefasst:

   „Rektor
   –  als Leiter eines sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentrums
    –  mit Förderschwerpunkt Lernen mit mehr 

als 180 Schülern
    –  mit sonstigen Förderschwerpunkten mit 

mehr als 90 Schülern
    –  mit mindestens 9 Schulstellen im Justiz-

vollzug
    –  einer Hauptschule, Werkrealschule, Grund- 

und Hauptschule, Grund- und Werk-
realschule, Grund- und Hauptschule mit 
Realschule, Grund- und Werkrealschule 
mit Realschule, Hauptschule mit Real-
schule, Werkrealschule mit Realschule 
oder Grundschule mit Realschule mit 
mehr als 360 Schülern“

  cc)  In der Fußnote 3 wird die Angabe „ , B 2“ ge-
strichen.

 e)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 16 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Die Amtsbezeichnung „Leitender Regie-
rungsmedizinaldirektor7)“ mit Funktionszu-
satz wird wie folgt gefasst:

   „Leitender Regierungsmedizinaldirektor
   –  als Leiter eines Gesundheitsamts bei einem 

Landratsamt mit medizinischer Gutachten-
stelle7)

   –  als Leiter eines Gesundheitsamts bei einem 
Landratsamt8)“

  bb)  In der Fußnote 3 wird die Angabe „ , B 2“ ge-
strichen.

  cc) Folgende Fußnote 8 wird angefügt: 
   „8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.“

13.  Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) wird 
wie folgt geändert:

 a)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe B 2 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Nach der Amtsbezeichnung „Direktor der 
Staatlichen Anlagen und Gärten“ wird in 

  2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 10.
  3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.
  4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.
  5)  Auch als Eingangsamt für Laufbahnen des ge-

hobenen technischen Dienstes, in denen für die 
Befähigung der Abschluss eines Diplomstu-
diengangs an der Dualen Hochschule oder 
einer Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten oder ein mit einem Bachelor abgeschlosse-
nes Hochschulstudium oder ein gleichwertiger 
Abschluss gefordert und diese Befähigung von 
den Beamten nachgewiesen wird.

  6) Als Eingangsamt.“

 c)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 14 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Die Amtsbezeichnung „Bezirksnotar“ mit 
Funktionszusätzen wird gestrichen.

  bb)  Nach der Amtsbezeichnung „Landwirtschaft-
licher Direktor bei einem Schulbauernhof4)“ 
wird in einer neuen Zeile die Amtsbezeich-
nung „Leitender Bezirksnotar“ eingefügt.

  cc)  Bei der Amtsbezeichnung „Oberstudien-
rat“ mit Funktionszusätzen wird nach dem 
Funktionszusatz „– als der ständige Ver-
treter des Leiters einer Gemeinschaftsschule 
ohne gymnasiale Oberstufe mit mehr als 360 
Schülern3)“ ein neuer Funktionszusatz „– als 
der zweite Vertreter eines Leiters einer Ge-
meinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe 
mit mehr als 540 Schülern“ eingefügt und im 
Funktionszusatz „– als Leiter einer Abteilung 
einer Gemeinschaftsschule ohne gymnasia-
le Oberstufe mit mehr als 850 Schülern“ der 
Fußnotenhinweis „8)“ angefügt.

  dd)  Bei der Amtsbezeichnung „Seminarschulrat“ 
mit Funktionszusätzen werden im zweiten 
und vierten Spiegelstrich die Wörter „Werk-
real-, Haupt- sowie Realschulen“ jeweils 
durch das Wort „Sekundarstufe I“ ersetzt.

 d)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe A 15 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Die Amtsbezeichnung „Direktor eines Se-
minars für Ausbildung und Fortbildung der 
Lehrkräfte“ wird wie folgt gefasst:

    „Direktor eines Seminars für Ausbildung und 
Fortbildung der Lehrkräfte

   –  als Leiter eines Seminars (Sekundarstufe I 
auch mit Grundschulen)

   – an einem Seminar (Berufliche Schulen)
    – als Bereichsleiter
    –  als Bereichsleiter und zugleich ständiger 

Vertreter des Direktors1)

    –  als Leiter der Abteilung Gymnasium und 
zugleich ständiger Vertreter des Direk-
tors dieser Abteilung1)
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14.  Die Anlage 5 (Landesbesoldungsordnungen A, B, C, 
R und W Künftig wegfallende Ämter (kw)) wird wie 
folgt geändert:

 a)  Der Abschnitt 1. Landesbesoldungsordnung A 
wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Besoldungsgruppen A 6 kw und A 10 kw 
werden aufgehoben.

  bb)  Die Besoldungsgruppen A 7 kw bis A 11 kw 
werden wie folgt gefasst:

   „Besoldungsgruppe A 7 kw

   Gestüthauptwärter1)2)

   _____________
   1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 8 kw.
   2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.

   Besoldungsgruppe A 8 kw

   Gestüthauptwärter1)

   Hauptsattelmeister2)

   _____________
   1)  Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 7 kw. 

Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der 
Planstellen des Gestütsdienstes in den Be-
soldungsgruppen A 7 kw und A 8 kw.

   2) Als Eingangsamt.

   Besoldungsgruppe A 9 kw

   Erster Hauptsattelmeister

   Besoldungsgruppe A 11 kw

   Fachoberlehrer2)3)

     an einer Sonderschule für Geistigbehin-
derte oder an einer sonstigen Sonder-
schule mit einer Abteilung für Geistig-
behinderte als Stufenleiter der Unter-, 
Mittel- oder Oberstufe

    Hauptlehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit 
und Turnen1)

   _____________
   1) Als Eingangsamt.
   2)  Dieser Besoldungsgruppe werden nur solche 

Beamten zugeteilt, die die Lehrbefähigung 
für musisch-technische Fächer, für vor-
schu lische Einrichtungen oder für Sonder-
schulen besitzen.

   3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 13.“

 b)  Der Abschnitt 2. Landesbesoldungsordnung B 
wird wie folgt geändert:

  aa)  In der Besoldungsgruppe B 2 kw werden bei 
der Amtsbezeichnung „Professor als Direk-
tor“ mit Funktionszusätzen der Funktionszu-
satz „– einer Berufsakademie – Staatlichen 
Studienakademie1)“ gestrichen und die Fuß-
note 1 aufgehoben.

einer neuen Zeile folgende Amtsbezeichnung 
eingefügt:

    „Direktor der Staatlichen Schlösser und Gär-
ten Baden-Württemberg“

  bb)  Die Amtsbezeichnung „Erster Landesbeam-
ter5)“ mit Funktionszusatz wird gestrichen.

  cc) Die Fußnote 5 wird aufgehoben.
  dd)  Bei der Amtsbezeichnung „Leitender Kreisver-

waltungsdirektor2)“ mit Funktionszusatz werden 
im Funktionszusatz die Wörter „eines Land-
kreises mit mehr als 175.000 Einwohnern“ 
gestrichen.

  ee)  Die Amtsbezeichnung „Stadtdirektor bei der 
Landeshauptstadt Stuttgart4)“ mit Funktions-
zusatz wird gestrichen.

 b)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe B 3 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Bei der Amtsbezeichnung „Erster Landesbe-
amter3)“ mit Funktionszusatz wird der Funk-
tionszusatz gestrichen.

  bb)  Die Amtsbezeichnung „Stadtdirektor bei der 
Landeshauptstadt Stuttgart4)“ mit Funktions-
zusatz wird gestrichen.

  cc)  Die Amtsbezeichnung „Stadtdirektor bei einer 
Stadt mit mehr als 250.000 Einwohnern2)“ mit 
Funktionszusatz wird wie folgt gefasst:

   „Stadtdirektor
   –  bei einer Stadt mit mehr als 250.000 Ein-

wohnern2)

      als Leiter einer großen und bedeuten-
den Organisationseinheit“

 c)  Der Abschnitt Besoldungsgruppe B 4 wird wie 
folgt geändert:

  aa)  Die Amtsbezeichnung „Stadtdirektor bei der 
Landeshauptstadt Stuttgart“ mit Funktionszu-
satz wird gestrichen.

  bb)  Nach der Amtsbezeichnung „Regierungsvize-
präsident“ mit Funktionszusatz wird folgende 
Amtsbezeichnung mit Funktionszusatz einge-
fügt:

   „Stadtdirektor
   –  bei einer Stadt mit mehr als 500.000 Ein-

wohnern3)

      als Leiter eines großen und bedeuten-
den Amtes oder als Leiter eines Refe-
rats“

  cc) Folgende Fußnote 3 wird angefügt:
   „3)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2 

oder B 3.“
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(GBl. S. 274) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  In § 18 Absatz 1 Satz 3, § 85 Absatz 1 Satz 2 und  
§ 106 Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „El-
ternzeit“ jeweils die Wörter „oder im Erziehungs-
urlaub“ eingefügt.

2. § 19 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa) Satz 1 Halbsatz 2 wird aufgehoben.
  bb) Folgender Satz wird angefügt:
   „Satz 1 gilt nicht 
   1.  bei gesetzlich geänderten Ämterbewertun-

gen unabhängig davon, ob hiermit eine Be-
soldungsgruppenänderung einhergeht,  

   2.  in den Fällen der §§ 90 und 91 LBesGBW 
oder

   3.  wenn eine gesetzliche Überleitung in ein 
höher bewertetes Amt nur aufgrund einer 
bereits zuvor erfolgten Beförderung in das 
Amt, in welches ansonsten die Überleitung 
erfolgt wäre, unterbleibt.“

 b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:
   „(7) Würde ein Beamter nach einem Aufstieg 

ein geringeres Ruhegehalt erhalten, als dies bei 
Verbleib im bisherigen Amt, welches nach dem 
Aufstieg und vor dem Ruhestandseintritt einer ge-
setzlich geänderten Ämterbewertung unterlag, der 
Fall gewesen wäre, so wird das Ruhegehalt nach 
den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen des Amts 
berechnet, welches ohne Aufstieg bei Verbleib in 
der bisherigen Laufbahn nach der gesetzlich geän-
derten Ämterbewertung zustehen würde. Hierbei 
ist die gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit zu be-
rücksichtigen.“

3. § 24 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden nach den Wörtern „sind Zeiten“ 
die Wörter „einer Tätigkeit“ eingefügt.

 b)  In Satz 2 werden nach der Zahl „4“ die Wörter 
„ , sofern sie nicht ausschließlich auf freiwilligen 
Beiträgen beruhen,“ eingefügt.

4. § 27 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
   „An die Stelle des Ruhegehalts nach Satz 1 tre-

ten, wenn dies günstiger ist, 57 Prozent der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 7.“

 b)  In Satz 3 wird die Angabe „A 6“ durch die Anga-
be „A 7“ ersetzt.

  bb)  In der Besoldungsgruppe B 3 kw wird die 
Amtsbezeichnung „Professor als Direktor“ 
mit Funktionszusatz gestrichen.

15.  In Anlage 12 (Familienzuschlag) in der Fassung des 
Anhangs 2 des Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Würt-
temberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 2019 
(GBl. S. 377, 395) wird die Zahl „402,15“ durch die 
Zahl „673,00“ ersetzt.

16.  In Anlage 12 (Familienzuschlag) in der Fassung des 
Anhangs 3 des Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Würt-
temberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 2019 
(GBl. S. 377, 402) wird die Zahl „407,78“ durch die 
Zahl „704,00“ ersetzt.

17.  In Anlage 12 (Familienzuschlag) in der Fassung des 
Anhangs 3 des Gesetzes über die Anpassung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Würt-
temberg 2019/2020/2021 vom 15. Oktober 2019 
(GBl. S. 377, 402), die durch Artikel 2 Nummer 16 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Zahl 
„2021“ durch die Zahl „2022“ und die Zahl „704,00“ 
durch die Zahl „730,00“ ersetzt.

18.  Die Anlage 14 (Stellenzulagen) wird wie folgt geän-
dert:

 a)  Im Abschnitt § 54 wird in Spalte 2 die Angabe „A 6 
bis“ durch die Angabe „A 7 und“ ersetzt.

 b)  Im Abschnitt „§ 56 Nr. 1“ wird in Spalte 3 die 
Angabe „A 9“ durch die Angabe „A 10“ ersetzt.

 c)  Im Abschnitt „§ 56 Nr. 2“ wird in Spalte 3 die 
Angabe „A 10“ durch die Angabe „A 11“ ersetzt.

 d) Der Abschnitt „§ 56 Nr. 3“ wird aufgehoben.

 e)  Im Abschnitt § 57 Abs. 1 Nr. 2 wird in Spalte 2 
die Angabe „A 6“ durch die Angabe „A 7“ er-
setzt.

 f)  Nach dem Abschnitt „§ 57 Abs. 1 Nr. 14“ wird 
ein neuer Abschnitt eingefügt mit der Angabe 
„§ 57 Abs. 1 Nr. 15“ in Spalte 1 und der Zahl 
„132,69“ in Spalte 3.

19.  Die Anlagen 6 bis 13 und 15 erhalten die aus dem 
Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

20. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Baden-Württemberg

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Württem-
berg vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 911), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 2022 
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10. § 68 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 Nummern 1 und 3 werden die Wörter 
„1,347-Fachen der ruhegehaltfähigen Dienstbezü-
ge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 6“ 
jeweils durch die Wörter „1,285-Fachen der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 7“ ersetzt.

 b)  In Satz 3 wird die Angabe „A 6“ durch die Anga-
be „A 7“ ersetzt.

11. § 84 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird aufgehoben.

 b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

12.  In § 90 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 
bis 4“ durch die Wörter „Satz 3 bis 5“ ersetzt.

13. § 92 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
   „(1) Wird ein auf Antrag entlassener ehemaliger 

Beamter mit Anspruch auf Altersgeld oder eine 
dem Altersgeld entsprechende Alterssicherung er-
neut in ein Beamtenverhältnis berufen und tritt er 
aus diesem Beamtenverhältnis in den Ruhestand, 
errechnet sich die ruhegehaltfähige Dienstzeit für 
den Teil des erneut begründeten Beamtenverhält-
nisses nach §§ 21 bis 25, § 73 Absatz 6 sowie 
§ 74 Absatz 2 und 3. Für die Zeit, aus der ein 
Anspruch auf Altersgeld oder eine dem Altersgeld 
ent sprechende Alterssicherung erdient wurde, 
wird als ruhegehaltfähige Dienstzeit die alters-
geldfähige Dienstzeit nach § 89 Absatz 2 zugrun-
de gelegt; dies gilt auch dann, wenn der Anspruch 
gegenüber einem Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes besteht.“

 b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
   „(4) Für Beamte auf Zeit, die mit Ablauf der 

Amtszeit mit Anspruch auf Altersgeld aus dem 
Beamtenverhältnis ausgeschieden sind, gelten die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend.“

14. § 95 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,75 Euro“ durch 
die Angabe „2,83 Euro“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,98 Euro“ 
durch die Angabe „1,01 Euro“ ersetzt.

15. § 101 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe „45,56“ wird durch die Angabe 
„46,84“ ersetzt.

 b)  Die Angabe „50,84“ wird durch die Angabe 
„52,26“ ersetzt.

5. § 45 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
  „Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht 

unterbrochen, wenn der Beamte 
 1.  von dem unmittelbaren Weg zwischen der Woh-

nung und der Dienststelle in vertretbarem Umfang 
abweicht,

  a)  um sein dem Grunde nach kindergeldberechti-
gendes Kind wegen seiner beruflichen Tätig-
keit oder der beruflichen Tätigkeit beider Ehe-
leute in fremde Obhut zu geben oder aus frem-
der Obhut abzuholen oder

  b)  weil er mit anderen berufstätigen oder in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versicherten 
Personen gemeinsam ein Fahrzeug für den 
Weg nach und von der Dienststelle benutzt, 
oder

 2.  in seiner Wohnung Dienst leistet und Wege zu-
rücklegt, um ein Kind im Sinne der Nummer 1 
Buchstabe a in fremde Obhut zu geben oder aus 
fremder Obhut abzuholen.“

6. § 51 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
  „Es darf nicht hinter 64,51 Prozent der jeweils ruhe-

gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe A 7 zurückbleiben.“

7. § 65 wird folgender Absatz 3 angefügt:
  „(3) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 bleiben die 

in Anlage 12 (Familienzuschlag) des LBesGBW aus-
gewiesenen Erhöhungsbeträge, um welche sich der 
kinderbezogene Teil des Familienzuschlags für das 
erste und zweite zu berücksichtigende Kind in Ab-
hängigkeit von der Besoldungsgruppe erhöht, außer 
Betracht.“

8. § 66 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „104,62 
Euro“ durch die Angabe „107,55 Euro“ ersetzt.

 b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Nummer 1 wird die Angabe „0,98 Euro“ 

durch die Angabe „1,01 Euro“ ersetzt.
  bb)  In Nummer 2 wird die Angabe „0,72 Euro“ 

durch die Angabe „0,74 Euro“ ersetzt.

 c)  In Absatz 6 Satz 3 wird die Angabe „2,92 Euro“ 
durch die Angabe „3,00 Euro“ ersetzt.

9. § 67 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2,75 Euro“ durch 
die Angabe „2,83 Euro“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „0,98 Euro“ 
durch die Angabe „1,01 Euro“ ersetzt.
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 x)   Die Angabe „82,01“ wird durch die Angabe 
„84,31“ ersetzt.

 y)   Die Angabe „91,13“ wird durch die Angabe 
„93,68“ ersetzt.

 z)   Die Angabe „104,61“ wird durch die Angabe 
„107,54“ ersetzt.

16. § 102 wird folgender Absatz 14 angefügt:
  „(14) Für Versorgungsfälle, die seit dem 1. Septem-

ber 2020 und vor der besoldungsrechtlichen An-
hebung der Eingangsämter des mittleren Dienstes 
nach Besoldungsgruppe A 7 eingetreten sind, sind  
§ 27 Absatz 4 Satz 2 und 3 sowie § 51 Absatz 3 
Satz 3 weiterhin in der bislang geltenden Fassung 
anzuwenden. Die bisherigen Dienstbezüge erhöhen 
oder vermindern sich entsprechend den allgemeinen 
Anpassungen nach § 11.“

17. § 103 wird folgender Absatz 7 angefügt:
  „(7) Für im Zeitpunkt vor der besoldungsrechtlichen 

Anhebung der Eingangsämter des mittleren Diens-
tes nach Besoldungsgruppe A 7 vorhandene Versor-
gungsempfänger, deren Versorgungsbezüge ruhege-
haltfähige Dienstbezüge nach der Besoldungsgruppe 
A 6 zugrunde liegen, bestimmt sich die Versorgung 
weiterhin nach dieser Besoldungsgruppe. Die zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Dienstbezüge erhöhen oder 
vermindern sich entsprechend den allgemeinen An-
passungen nach § 11.“

18. § 108 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ver-
sorgungsempfänger“ die Wörter „sowie deren 
Hinterbliebene“ eingefügt.

 b)  Den Absätzen 10 und 11 wird jeweils folgender 
Satz angefügt:

   „Maßgeblich ist der Versorgungsbeginn des Ver-
sorgungsurhebers.“

19.  In § 109 Absatz 2 Nummer 3 werden die Angabe 
„Nr. 2“ durch die Angabe „Nummer 3“ und die An-
gabe „§ 36“ durch die Angabe „§ 37“ ersetzt.

20. § 114 wird folgender Satz angefügt:

  „Maßgeblich ist der Versorgungsbeginn des Versor-
gungsurhebers.“

Artikel 4
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

 c)  Die Angabe „56,37“ wird durch die Angabe 
„57,95“ ersetzt.

 d)  Die Angabe „61,90“ wird durch die Angabe 
„63,63“ ersetzt.

 e)  Die Angabe „68,50“ wird durch die Angabe 
„70,42“ ersetzt.

 f)  Die Angabe „75,54“ wird durch die Angabe 
„77,66“ ersetzt.

 g)  Die Angabe „84,94“ wird durch die Angabe 
„87,32“ ersetzt.

 h)  Die Angabe „94,33“ wird durch die Angabe 
„96,97“ ersetzt.

 i)  Die Angabe „83,78“ wird durch die Angabe 
„86,13“ ersetzt.

 j)  Die Angabe „85,92“ wird durch die Angabe 
„88,33“ ersetzt.

 k)  Die Angabe „97,06“ wird durch die Angabe 
„99,78“ ersetzt.

 l)  Die Angabe „93,53“ wird durch die Angabe 
„96,15“ ersetzt.

 m)  Die Angabe „102,68“ wird durch die Angabe 
„105,56“ ersetzt.

 n)   Die Angabe „108,57“ wird durch die Angabe 
„111,61“ ersetzt.

 o)   Die Angabe „115,35“ wird durch die Angabe 
„118,58“ ersetzt.

 p)   Die Angabe „121,72“ wird durch die Angabe 
„125,13“ ersetzt.

 q)   Die Angabe „127,93“ wird durch die Angabe 
„131,51“ ersetzt.

 r)   Die Angabe „134,38“ wird durch die Angabe 
„138,14“ ersetzt.

 s)   Die Angabe „142,44“ wird durch die Angabe 
„146,43“ ersetzt.

 t)   Die Angabe „167,38“ wird durch die Angabe 
„172,07“ ersetzt.

 u)   Die Angabe „174,48“ wird durch die Angabe 
„179,37“ ersetzt.

 v)   Die Angabe „173,79“ wird durch die Angabe 
„178,66“ ersetzt.

 w)  Die Angabe „67,32“ wird durch die Angabe 
„69,20“ ersetzt.
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nachrangigen Beihilfeberechtigung die zumutbare 
Eigenvorsorge 30 Prozent betragen würde. Maßge-
bend für die Höhe der zumutbaren Eigenvorsorge ist 
der Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen. In 
der Rechtsverordnung nach Absatz 2 können dar-
über hinaus Abweichungen von der vorgenannten 
Höhe der zumutbaren Eigenvorsorge sowie zu ein-
zelnen Aufwendungen, Selbstbehalte und Höchst-
beträge geregelt oder einzelne Aufwendungen von 
der Beihilfefähigkeit ausgeschlossen werden. In 
diesen Fällen erhöht sich die zumutbare Eigenvor-
sorge entsprechend.“

 c) Der bisherige Absatz 3 wird der Absatz 4.

4.  In § 80 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „im Sinne 
des § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Neu-
fassung des Landesreisekostengesetzes“ gestrichen.

Artikel 5
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

In § 75 Absatz 5 Nummer 2 Buchstabe a des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 12. März 
2015 (GBl. S. 222), das zuletzt durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022, S. 1) ge-
ändert worden ist, werden das Wort „Polizeimeistern“ 
durch das Wort „Polizeiobermeistern“ und das Wort 
„Polizeikommissaren“ durch die Wörter „Polizeiober-
kommissaren und Kriminaloberkommissaren“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Gesetzes zur Neufassung 

des Landesreisekostengesetzes Baden-Württemberg

Das Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengeset-
zes vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 111) wird wie folgt 
geändert:

1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt gefasst:
  „Gesetz zur Neufassung des Landesreisekostengeset-

zes (Landesreisekostengesetz – LRKG)“

2.  In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Daten-
schutz“ die Wörter „und die Informationsfreiheit“ ein-
gefügt.

3.  In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „vom Hun-
dert“ gestrichen.

Artikel 7
Änderung des Ernennungsgesetzes 

§ 4 des Ernennungsgesetzes in der Fassung vom 29. Ja-
nuar 1992 (GBl. S. 141), das zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 11 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wörter „A 9 
und A 9 mit Amtszulage“ durch die Wörter „A 10 und 
A 10 mit Amtszulage“ ersetzt.

2. § 14 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Nummer 1 wird die Angabe „A 7 bis A 9“ durch 
die Angabe „A 8 bis A 10“ ersetzt. 

 b)  In Nummer 2 wird die Angabe „A 9 bis A 13“ 
durch die Angabe „A 10 bis A 13“ ersetzt.

3. § 78 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 Nummer 4 werden die Wörter „der 

Sätze 3 bis 6“ durch die Wörter „des Absatzes 3“ 
ersetzt.

  bb) Die Sätze 4 bis 7 werden aufgehoben.

 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
   „(3) Die zumutbare Eigenvorsorge bemisst sich 

nach einem Prozentsatz der beihilfefähigen Auf-
wendungen. In der Regel beträgt die zumutbare 
Eigenvorsorge für Aufwendungen, die entstanden 
sind für

  1.  beihilfeberechtigte Personen  50 Prozent, 
sowie für entpflichtete  
Hochschullehrerinnen  
und -lehrer

  2.  Empfängerinnen und  30 Prozent, 
Empfänger von Versor- 
gungsbezügen, die als  
solche beihilfeberechtigt  
sind, sowie berücksich- 
tigungsfähige Ehegattinnen  
und Ehegatten oder be- 
rücksichtigungsfähige  
Lebenspartnerinnen und  
Lebenspartner nach dem  
Lebenspartnerschaftsgesetz

  3.  berücksichtigungsfähige  20 Prozent, 
Kinder sowie Vollwaisen

  4.  freiwillig versicherte  die Leistungen 
Personen in der gesetz- die im Umfang 
lichen Kranken- nach dem 
versicherung  Fünften Buch

     Sozialgesetz-
buch geleistet

    wurden,
   soweit nicht pauschale Beihilfen vorgesehen wer-

den. Sind zwei oder mehr Kinder berücksichti-
gungsfähig, beträgt die zumutbare Eigenvorsorge 
für beihilfeberechtigte Personen nach Satz 2 Num-
mer 1 30 Prozent; sie erhöht sich bei Wegfall von 
Kindern nicht, wenn drei oder mehr Kinder berück-
sichtigungsfähig waren. Satz 2 Nummer 2 gilt auch 
für entpflichtete Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, bei denen aufgrund einer weiteren, 
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gelts einer Pflegekraft der öffentlichen oder 
freien gemeinnützigen Träger, die für die 
häusliche Krankenpflege in Betracht kom-
men. Bis zu dieser Höhe sind auch die Auf-
wendungen für eine Ersatzpflegekraft, welche 
die verordnende Ärztin oder der verordnende 
Arzt für geeignet erklärt, beihilfefähig. Die 
Beihilfestelle kann zulassen, dass die Höhe 
des tariflichen oder ortsüblichen Entgelts 
durch den Träger der häuslichen Krankenpfle-
ge auf der Rechnung oder in anderer geeigne-
ter Weise nachgewiesen wird.“

  bb)  Im neuen Satz 6 wird nach dem Wort „beihil-
fefähig“ ein Punkt eingefügt.

  cc)  Im neuen Satz 7 werden nach dem Wort „Pfle-
gebedürftigkeit“ die Wörter „oder Pflegegrad 1“ 
eingefügt.

 c) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:
  „9.  von Ärztinnen oder Ärzten schriftlich verord-

nete Maßnahmen des Rehabilitationssports 
sowie des Funktionstrainings in besonderen 
Gruppen unter Betreuung und Überwachung 
durch Ärztinnen oder Ärzte oder Personen 
nach Nummer 3 Satz 4,“

 d) Folgende Nummern 10 bis 12 werden angefügt:
  „10.  von Ärztinnen oder Ärzten schriftlich verord-

nete ambulante Rehabilitationsmaßnahmen 
oder ambulante Anschlussheilbehandlungen 
in Einrichtungen, die mit einem Träger der 
Sozialversicherung einen entsprechenden 
Versorgungsvertrag abgeschlossen haben. Die 
Nummern 1 bis 3 sowie § 10a Nummer 3 und 4 
finden entsprechende Anwendung. Pauschale 
Abrechnungen für Aufwendungen nach den 
Nummern 1 bis 3 sind bis zur Höhe des ver-
einbarten Tagessatzes entsprechend der Ver-
einbarung mit einem Sozialversicherungsträ-
ger beihilfefähig,

    11.  Medizinprodukte niedriger Risikoklasse, 
deren Hauptfunktion wesentlich auf digita-
len Technologien beruht und die dazu be-
stimmt sind, die Erkennung, Überwachung, 
Behandlung oder Linderung von Krankhei-
ten oder die Erkennung, Behandlung, Linde-
rung oder Kompensierung von Verletzungen 
oder Behinderungen zu unterstützen (digitale 
Gesundheitsanwendungen). Beihilfefähig sind 
die Aufwendungen

    a)  nach schriftlicher Verordnung einer Ärz-
tin, eines Arztes, einer Psychotherapeutin 
oder eines Psychotherapeuten,

    b)  nur für die in das Verzeichnis nach § 33a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 SGB V aufge-
nommenen digitalen Gesundheitsanwen-
dungen, entsprechend der dort genannten 
Maßgaben, Diagnosen und Voraussetzun-

1. Satz 1 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:
 „11.  den unteren Schulaufsichtsbehörden 
   für die Lehrer in den Laufbahnen des gehobe-

nen Dienstes, mit Ausnahme der Schulleiter, die 
in § 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d genannten 
Rechte innerhalb des Schulamtsbezirks, für die 
ständigen Vertreter der Schulleiter in den Lauf-
bahnen des gehobenen Dienstes, die Zweiten 
Konrektoren, die Realschulabteilungsleiter, die 
Gemeinschaftsschulabteilungsleiter, die Tech-
nischen Oberlehrer und die Fachoberlehrer als 
Fachbetreuer oder Stufenleiter oder Leiter eines 
Schulkindergartens das Recht, sie in dieses Amt 
zu befördern;“

2.  In Satz 2 wird die Angabe „10 und 11“ durch die An-
gabe „11 und 12“ ersetzt.

Artikel 8
Änderung der Beihilfeverordnung

Die Beihilfeverordnung vom 28. Juli 1995 (GBl. S. 561), 
die zuletzt durch Verordnung vom 3. Februar 2021 (GBl. 
S. 213) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „SGB XI“ 
durch die Wörter „des Elften Buches des Sozial-
gesetzbuches (SGB XI)“ ersetzt.

 b)  In Absatz 6 Satz 4 werden die Wörter „vom Hun-
dert“ durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

2. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 Buchstabe d werden die Wörter 

„nach dem Medizinproduktegesetz (MPG)“ 
durch die Wörter „im Sinne des Medizinpro-
dukterechts“ ersetzt.

  bb) Satz 3 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Buchstabe c wird das Wort „und“ 

durch ein Komma ersetzt.
   bbb)  In Buchstabe d werden die Wörter „nach 

§ 3 Nummer 1 und 2 MPG“ durch die 
Wörter „im Sinne des Medizinprodukte-
rechts“ und das Komma am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

   ccc)  In Buchstabe e wird das Wort „Notfall-
kontrarezeptiva“ durch das Wort „Not-
fallkontrazeptiva“ ersetzt.

 b) Nummer 7 wird wie folgt geändert:
  aa) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
    „Angemessen sind Aufwendungen bis zur 

Höhe des tariflichen oder ortsüblichen Ent-
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der besonderen Qualifikation nach Satz 2 
schriftlich verordnet werden.

    c)  Als angemessen gelten die Aufwendun-
gen bis zu einem Betrag in Höhe von 
39 Euro pro Stunde. Aufwendungen für 
häusliche Krankenpflege nach Nummer 7 
sind daneben nicht beihilfefähig. Aufwen-
dungen für Unterkunft und Verpflegung 
sind nicht beihilfefähig. Wird außerklini-
sche Intensivpflege in einer Einrichtung 
der vollstationären Pflege nach § 9f Ab-
satz 1 erbracht, sind verbleibende Selbst-
behalte nach § 9f Absatz 3 beihilfefähig.

    d)  In begründeten Ausnahmefällen kann von 
dem Betrag nach Buchstabe c Satz 1 ab-
gewichen werden. Ein begründeter Aus-
nahmefall liegt vor, wenn nachgewiesen 
wird, dass 

     aa)  die Höhe des in Rechnung gestellten 
Stunden- oder Tagessatzes einer Ver-
einbarung mit einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung entspricht, oder

     bb)  in einer einfachen Entfernung von  
30 Kilometern kein anderer Anbieter 
für außerklinische Intensivpflege vor-
handen ist, welcher die Leistung zum 
Betrag nach Buchstabe c Satz 1 oder 
zumindest günstiger als der derzeitige 
Anbieter erbringen kann.

      Die Beihilfestelle kann nach Ablauf von 
einem Jahr einen erneuten Nachweis für 
das Vorliegen des Ausnahmefalles einfor-
dern.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 5 werden nach dem Wort „Wirtschafts-
raum“ die Wörter „ , in dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland“ eingefügt.

 b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die 

Wörter „eines Arztes, der“ durch die Wörter 
„einer Ärztin oder eines Arztes, die oder der“ 
ersetzt.

  bb) Satz 3 wird gestrichen.
  cc)  Im neuen Satz 3 werden die Wörter „vom 

Arzt“ durch die Wörter „von der Ärztin oder 
dem Arzt“ ersetzt.

 c) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert:
  aa) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
   „2.  bei Indikationen, die nach dem pauscha-

lierenden Entgeltsystem für psychiatri-
sche und psychosomatische Einrichtun-
gen (PEPP) nach § 17d des Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes abgerechnet 
werden:

gen sowie Nutzungs- und Anwendungs-
dauer,

    c)  in Höhe der Kosten für die Standard-
version, sofern nicht ärztlicherseits die 
Notwendigkeit einer erweiterten Version 
schriftlich begründet wurde und

    d)  für Zubehör, soweit es für die Nutzung der 
Software zwingend erforderlich ist und im 
Übrigen nicht den allgemeinen Lebenshal-
tungskosten zuzurechnen ist wie zum Bei-
spiel Kopfhörer, digitale Waagen.

    Nicht beihilfefähig sind die Aufwendungen
    a)  für das zur Nutzung der digitalen Gesund-

heitsanwendung erforderliche Endgerät 
einschließlich der Kosten für die mobile 
Anbindung und den mobilen Betrieb und

    b)  für Zweit- oder Mehrfachbeschaffungen 
zur Nutzung auf verschiedenen Endgerä-
ten; dies gilt auch für den Fall, dass eine 
teurere Version der digitalen Gesund-
heitsanwendung Lizenzen für die Nut-
zung auf mehreren Endgeräten beinhaltet,

   12.  außerklinische Intensivpflege mit folgenden 
Maßgaben:

    a)  Personen mit einem besonders hohen Be-
darf an medizinischer Behandlungspflege 
haben Anspruch auf außerklinische Inten-
sivpflege. Ein besonders hoher Bedarf an 
medizinischer Behandlungspflege liegt 
entsprechend der Definition in § 37c Ab-
satz 1 Satz 2 SGB V vor, wenn die ständi-
ge Anwesenheit einer geeigneten Pflege-
fachkraft zur individuellen Kontrolle und 
Einsatzbereitschaft oder ein vergleichbar 
intensiver Einsatz einer Pflegefachkraft 
erforderlich ist.

    b)  Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit 
der Aufwendungen ist eine schriftliche 
Verordnung durch eine Ärztin oder einen 
Arzt, die oder der für die Versorgung 
dieser Personen besonders qualifiziert 
ist sowie dass nur dreijährig examinierte 
Pflegekräfte eingesetzt werden. Für die 
Verordnung von außerklinischer Intensiv-
pflege besonders qualifiziert sind insbe-
sondere Fachärztinnen und Fachärzte für 
Innere Medizin und Pneumologie, sowie 
Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- 
und Jugendmedizin mit der Zusatzweiter-
bildung Kinder- und Jugend-Pneumologie 
zur Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen, sowie Fachärztinnen und Fachärz-
te für Anästhesiologie/Anästhesie, Fach-
ärztinnen und Fachärzte für Neurologie 
oder Fachärztinnen und Fachärzte mit 
der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin. 
Die außerklinische Intensivpflege muss 
spätestens nach zwölf Monaten erneut 
durch eine Ärztin oder einen Arzt mit 
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5.  In § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 werden nach der 
Angabe „Satz 3“ die Wörter „und Satz 4“ eingefügt.

6.  In § 9b Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe „689 
Euro“ durch die Angabe „724 Euro“, die Angabe  
„1 298 Euro“ durch die Angabe „1 363 Euro“, die 
Angabe „1 612 Euro“ durch die Angabe „1 693 Euro“ 
und die Angabe „1 995 Euro“ durch die Angabe  
„2 095 Euro“ ersetzt.

7. § 9d wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe „3 und“ 
die Angabe „4 sowie“ eingefügt.

 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
   „Die beihilfefähigen Höchstbeträge nach Absatz 1 

und 2 können wie folgt erhöht werden:
  1.  bei Verhinderungspflege um bis zu 806 Euro, 

jedoch nur soweit der beihilfefähige Höchst-
betrag für Kurzzeitpflege noch nicht in An-
spruch genommen wurde. Der in Anspruch 
genommene Betrag vermindert den beihilfe-
fähigen Höchstbetrag für Kurzzeitpflege.

  2.  bei Kurzzeitpflege um bis zu 1 612 Euro, je-
doch nur soweit der beihilfefähige Höchst-
betrag für Verhinderungspflege noch nicht in 
Anspruch genommen wurde. Der in Anspruch 
genommene Betrag vermindert den beihilfe-
fähigen Höchstbetrag für Verhinderungspfle-
ge.“

 8. § 9f wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Eigenanteil“ 
durch das Wort „Selbstbehalt“ ersetzt.

 b) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
   „Aufwendungen für Vergütungszuschläge nach § 84 

Absatz 9 SGB XI in Verbindung mit § 85 Absatz 9 
SGB XI sind beihilfefähig.“

 c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
  aa)  In den Sätzen 1 und 2 werden das Wort „Ei-

genanteil“ jeweils durch das Wort „Selbstbe-
halt“ ersetzt.

  bb)  In Satz 4 wird das Wort „Eigenanteile“ durch 
das Wort „Selbstbehalte“ ersetzt.

 9.  In § 9g Absatz 1 Nummer 2 wird das Wort „Eigen-
anteile“ durch das Wort „Selbstbehalte“ ersetzt.

10. § 10a wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 4 Satz 2 werden die Wörter „§ 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 des Landesreisekostengesetzes“ 
durch die Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 2 des Geset-
zes zur Neufassung des Landesreisekostengeset-
zes“ ersetzt.

    a)  das nach Anlage 1a oder Anlage 2a 
des PEPP-Entgeltkatalogs berechnete 
Entgelt bei Anwendung des pauscha-
len Basisentgeltwertes,

    b)  Zusatzentgelte bis zu den in Anlage 3 
des PEPP-Entgeltkatalogs ausgewie-
senen Beträgen und

    c)  ergänzende Tagesentgelte nach An-
lage 5 des PEPP-Entgeltkatalogs bei 
Anwendung des pauschalen Basisent-
geltwertes;

     maßgebend ist die jeweils geltende, auf der 
Internetseite des Instituts für das Entgelt-
system im Krankenhaus (www.g-drg.de) 
veröffentlichte Fassung des PEPP-Ent-
geltkatalogs. Als pauschaler Basisentgelt-
wert ist der ersatzweise anzuwendende 
Basisentgeltwert nach der jeweils gültigen 
Vereinbarung zum pauschalierenden Ent-
geltsystem für psychiatrische und psycho-
somatische Einrichtungen mit einem Auf-
schlag von 10 Prozent anzusetzen,“

  bb)  Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ein-
gefügt:

   „3.  in allen anderen Fällen je Behandlungs-
tag bis zur Höhe des Betrags, der sich 
aus der Multiplikation einer Bewer-
tungsrelation von

    a) 1,00 bei vollstationärer Behandlung,
    b) 0,75 bei teilstationärer Behandlung 
     mit dem ersatzweise anzuwendenden 

Basisentgeltwert nach der jeweils gülti-
gen Vereinbarung zum pauschalierenden 
Entgeltsystem für psychiatrische und 
psychosomatische Einrichtungen mit 
einem Aufschlag von 10 Prozent ergibt. 
Aufnahme- und Entlasstag gelten dabei 
als ein Berechnungstag,“

  cc)  Die bisherigen Nummern 3 bis 8 werden die 
Nummern 4 bis 9.

4. § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 werden nach dem Wort „Wirtschafts-
raum“ die Wörter „ , in dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland“ eingefügt.

 b)  In Absatz 4 und 5 werden jeweils die Wörter 
„Beamte und Richter“ durch die Wörter „Beam-
tinnen und Beamte sowie Richterinnen und Rich-
ter“ ersetzt.

 c)  In Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter 
„begründende Bescheinigung eines Arztes“ durch 
die Wörter „begründete ärztliche Bescheinigung“ 
ersetzt.
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mehr Kinder berücksichtigungsfähig waren. 
Satz 2 Nummer 2 gilt auch für entpflichtete 
Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, denen aufgrund einer weiteren Beihilfe-
berechtigung nach § 2 Absatz 1 Nummer 2, 
die jedoch gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 3 
ausgeschlossen ist, ein Bemessungssatz von  
70 Prozent zustehen würde.“

 b)  In Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 
Satz 1 werden die Wörter „vom Hundert“ jeweils 
durch das Wort „Prozent“ ersetzt.

14. § 15 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 wird vor das Wort „Beamten“ die 

Wörter „Beamtinnen und“ eingefügt.
  bb)  In Satz 4 werden die Wörter „hinterbliebene 

Lebenspartner“ durch die Wörter „die hinter-
bliebene Lebenspartnerin oder den hinterblie-
benen Lebenspartner“ ersetzt.

 b)  Die Tabelle in Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt ge-
ändert:

  aa)  Vor das Wort „Versorgungsempfänger“ wer-
den die Wörter „Versorgungsempfängerinnen 
und“ eingefügt.

  bb)  Die Zeile mit der Angabe „1  A 7  90  75“ 
wird gestrichen.

  cc)  Die bisherigen Zeilen 2 bis 10 werden die 
Zeilen 1 bis 9.

  dd)  Nach der Zahl „330“ wird ein Punkt einge-
fügt.

 c)  In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Vomhundert-
satz“ jeweils durch das Wort „Prozentsatz“ er-
setzt.

 d)  In Absatz 4 werden die Wörter „§ 7 Absatz 7 Satz 1 
Nummer 3“ jeweils durch die Wörter „§ 7 Absatz 7 
Satz 1 Nummer 4“ ersetzt.

15. § 19 Absätze 6 bis 10 werden aufgehoben.

16. § 20 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)” gestrichen.

 b) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben.

17. Die Anlage wird wie folgt geändert:

 a) Nummer 1.1 wird wie folgt geändert:
  aa)  In Satz 2 werden nach dem Wort „Kranken-

versicherung“ die Wörter „oder anderer Kos-
tenträger“ eingefügt.

  bb)  In Satz 3 wird nach dem Wort „berechnet“ die 
Angabe „(Komplexleistungen)“ eingefügt.

 b)  In Nummer 7 Satz 1 wird die Angabe „§ 6 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3, 9,“ durch die Wörter „§ 6 Absatz 1 
Nummern 1 bis 3, 9 und 10,“ ersetzt.

11.  In § 11 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „§ 6 
Abs. 1 Nr. 6 für das Kind“ durch die Wörter „§ 6 Ab-
satz 1 Nummer 6 und § 7 Absatz 1 Nummer 1 für das 
gesunde neugeborene Kind“ ersetzt.

12. § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 in den Sätzen 1 bis 4 und Absatz 4 
werden nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ je-
weils die Wörter „ , des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland“ eingefügt.

 b)  In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „der Beihil-
feberechtigte“ jeweils durch die Wörter „die bei-
hilfeberechtigte Person“ ersetzt.

 c)  In Absatz 3 werden nach dem Wort „Wirtschafts-
raum“ die Wörter „ , in dem Vereinigten König-
reich Großbritannien und Nordirland“ eingefügt.

13. § 14 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert
  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „Vomhundertsatz“ 

durch die Angabe „Prozentsatz“ ersetzt.
  bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
   aaa)  In Nummer 1 wird das Wort „Beihilfe-

berechtigte“ durch die Wörter „beihil-
feberechtigte Personen“ und das Wort 
„Hochschullehrer“ durch die Wörter 
„Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer“ ersetzt.

   bbb)  In den Nummern 1 bis 3 werden die 
Wörter „vom Hundert“ jeweils durch das 
Wort „Prozent“ ersetzt.

   ccc) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
    aaaa)  Vor dem Wort „Empfänger“ wer-

den die Wörter „Empfängerinnen 
und“ eingefügt.

    bbbb)  Vor dem Wort „Ehegatten“ wer-
den die Wörter „Ehegattinnen 
und“ eingefügt.

    cccc)  Vor dem Wort „Lebenspartner“ 
werden die Wörter „Lebenspartne-
rinnen und“ eingefügt.

    dddd)  Die Zahl „50“ wird durch die Zahl 
„70“ ersetzt.

  cc) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:
    „Sind zwei oder mehr Kinder berücksichti-

gungsfähig, beträgt der Bemessungssatz für 
beihilfeberechtigte Personen nach Satz 2 
Nummer 1 70 Prozent; er vermindert sich bei 
Wegfall von Kindern nicht, wenn drei oder 
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4. § 13 wird wie folgt geändert:

 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
   „Heilmittel, Soziotherapie und digitale Gesund-

heitsanwendungen“

 b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
   „(4) Die Kosten einer digitalen Gesundheitsan-

wendung können nach schriftlicher Verordnung 
einer Ärztin, eines Arztes, einer Psychotherapeutin 
oder eines Psychotherapeuten übernommen wer-
den. Dies gilt nur für die in das Verzeichnis nach 
§ 33a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 SGB V aufge-
nommenen digitalen Gesundheitsanwendungen, 
entsprechend der dort genannten Maßgaben, Dia-
gnosen und Voraussetzungen sowie Nutzungs- und 
Anwendungsdauer und in Höhe der Kosten für die 
Standardversion, sofern nicht ärztlicherseits die 
Notwendigkeit einer erweiterten Version schrift-
lich begründet wurde und für Zubehör, soweit es 
für die Nutzung der Software zwingend erforder-
lich ist und im Übrigen nicht den allgemeinen 
Lebenshaltungskosten zuzurechnen ist wie zum 
Beispiel Kopfhörer, digitale Waagen. Nicht über-
nommen werden die Kosten für das zur Nutzung 
der digitalen Gesundheitsanwendung erforderliche 
Endgerät einschließlich der Kosten für die mobi-
le Anbindung und den mobilen Betrieb und für 
Zweit- oder Mehrfachbeschaffungen zur Nutzung 
auf verschiedenen Endgeräten; dies gilt auch für 
den Fall, dass eine teurere Version der digitalen 
Gesundheitsanwendung Lizenzen für die Nutzung 
auf mehreren Endgeräten beinhaltet.“

5.  In § 16 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „§ 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Landesreisekostengesetzes“ 
durch die Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes 
zur Neufassung des Landesreisekostengesetzes“ er-
setzt.

6.  In § 17 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 
Satz 1 werden nach dem Wort „Wirtschaftsraum“ je-
weils die Wörter „ , in dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland“ eingefügt.

Artikel 10
Änderung der Stellenobergrenzenverordnung

Die Stellenobergrenzenverordnung vom 22. Juni 2004 
(GBl. S. 365), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 339) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 4 wird die Angabe „A 9“ durch die Angabe „A 10“ 
ersetzt.

2.  In § 5 Satz 2 wird die Angabe „A 9“ durch die Anga-
be „A 10“ ersetzt.

 b)  In Nummer 1.2.1 Buchstabe b und Nummer 1.2.2 
werden die Wörter „vom Hundert“ durch das 
Wort „Prozent“ ersetzt.

 c) Nummer 1.2.3 der Anlage wird wie folgt gefasst:
  „1.2.3  Aufwendungen für kieferorthopädische 

Leistungen sind beihilfefähig, wenn die 
Notwendigkeit und Angemessenheit 
anhand eines vorzulegenden Heil- und 
Kostenplans für den gesamten Behand-
lungszeitraum von der Beihilfestelle 
festgestellt wird und

    a)  die behandelte Person bei Behand-
lungsbeginn das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder

    b)  bei Personen die bei Behandlungs-
beginn das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, eine schwere Kieferanomalie 
vorliegt, die eine kombinierte kiefer-
chirurgische und kieferorthopädische 
Behandlung erfordert oder wenn die 
Behandlung ausschließlich medizi-
nisch indiziert ist und nicht aus äs-
thetischen Gründen erfolgt, keine Be-
handlungsalternative gegeben ist und 
die Zahnfehlstellung mit erheblichen 
Folgeproblemen verbunden ist.“

 d)  In Nummer 2.1 Satz 1 werden das Wort „Eigenan-
teils“ durch das Wort „Selbstbehalts“ ersetzt und 
nach den Wörtern „Vibrationstrainer bei Taub-
heit“ die Angabe „(Gehörlosigkeit)“ eingefügt.

 e)  In Nummer 2.4 Satz 1 wird das Wort „Eigenbe-
halte“ durch das Wort „Selbstbehalte“ ersetzt.

Artikel 9
Änderung der Heilfürsorgeverordnung

Die Heilfürsorgeverordnung vom 3. Januar 2011 (GBl. 
S. 16), die zuletzt durch Verordnung vom 14. Juli 2021 
(GBl. S. 677) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
  „§ 14 Absatz 1 Sätze 3 und 5 der Beihilfeverordnung 

(BVO) gelten entsprechend.“

2. § 6 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
  „§ 14 Absatz 1 Sätze 3 und 5 BVO gelten entspre-

chend.“

3. § 8 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
  „§ 14 Absatz 1 Sätze 3 und 5 BVO gelten entspre-

chend.“
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3.  In § 19 Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Polizeivollzugsbeamter“ die Wörter „oder Arzt“ ein-
gefügt.

4.  In § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Luftfahrtgerät“ die Wörter „oder als System-
operator Wärmebildgerät“ eingefügt.

Artikel 13
Änderung der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung

Die Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung vom 29. No-
vember 2005 (GBl. S. 716), die zuletzt durch Artikel 35 
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022  
S. 1, 6) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 42 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 
und 2 Buchstabe b wird die Zahl „30“ jeweils durch 
die Zahl „32“ ersetzt.

2.  In § 47 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „A 6 bis 
A 8“ durch die Angabe „A 7 bis A 9“ ersetzt.

3. § 52 wird folgender Absatz 10 angefügt:
  „(10) Bei vor dem 1. September 2021 geborenen oder 

mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kindern 
ist § 42 in der bis zum 30. November 2022 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 14
Änderung der Verordnung des Finanzministeriums 

über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen 
an Rechtsreferendare

§ 1 der Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-
währung von Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen dare 
vom 27. Juni 2011 (GBl. S. 389), die zuletzt durch Ar-
tikel 92 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl.  
S. 99, 110, ber. S. 273) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Unterhaltsbeihilfe, weitere Leistungen“.

2. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

3. Folgender Absatz 2 wird angefügt:
  „(2) Neben der Unterhaltsbeihilfe werden in entspre-

chender Anwendung der für Anwärterinnen und An-
wärter geltenden Regelungen Einmalzahlungen ge-
währt. § 88 Satz 3 LBesGBW bleibt unberührt.“

Artikel 11
Änderung der Grundamtsbezeichnungs-Verordnung

Die Grundamtsbezeichnungs-Verordnung vom 28. Janu-
ar 1988 (GBl. S. 90), die zuletzt durch Verordnung vom 
2. Mai 2019 (GBl. S. 130) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Anlage 1 (Zusätze zu den Grundamtsbezeichnun-
gen für die Beamten des Landes) wird wie folgt geän-
dert:

 a)  In Nummer 2 Spalte 2 werden die Grundamtsbezeich-
nungen „Sekretär“ und „Obersekretär“ gestrichen.

 b)  In Nummer 3 Spalte 2 wird die Grundamtsbezeich-
nung „Inspektor“ gestrichen.

 c) Die Fußnote 1 wird aufgehoben.

2.  Die Anlage 2 (Zusätze zu den Grundamtsbezeichnun-
gen für die Beamten der Gemeinden, der Landkreise 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten des öffentlichen 
Rechts) wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 2 Spalte 2 werden die Grundamtsbe-
zeichnungen „Sekretär“ und „Obersekretär“ gestri-
chen und in einer neuen Zeile die Grundamtsbe-
zeichnung „Erster Amtsinspektor“ angefügt.

 b)  In Nummer 3 Spalte 2 wird die Grundamtsbezeich-
nung „Inspektor“ gestrichen.

Artikel 12
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 

Baden-Württemberg

Die Erschwerniszulagenverordnung Baden-Württemberg 
vom 30. November 2010 (GBl. S. 994), die zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl.  
S. 914, 925) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  In § 5 Absatz 1 Nummern 2 und 4 sowie in § 6 
Absatz 1 Nummern 2 und 4 wird die Angabe „3,71 
Euro“ jeweils durch die Angabe „3,81 Euro“ ersetzt.

2. § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird die Angabe „15,34 Euro“ durch 
die Angabe „40 Euro“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „46,02 Euro“ 
durch die Angabe „120 Euro“ ersetzt.

 c)  In Absatz 3 wird die Angabe „61,36 Euro“ durch 
die Angabe „160 Euro“ ersetzt.

 d)  In Absatz 4 wird die Angabe „46,02 Euro“ durch 
die Angabe „120 Euro“ ersetzt.
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Artikel 18
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Verwaltungsdienst

In § 17 Absatz 2 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst vom  
15. April 2014 (GBl. S. 222), die zuletzt durch Verord-
nung vom 10. Juli 2020 (GBl. S. 635) geändert worden 
ist, werden das Wort „Regierungsinspektoranwärterin“ 
durch das Wort „Regierungsoberinspektoranwärterin“ 
und das Wort „Regierungsinspektoranwärter“ durch das 
Wort „Regierungsoberinspektoranwärter“ ersetzt. 

Artikel 19
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den geho-
benen Dienst im Verfassungsschutz vom 9. Juli 2018 
(GBl. S. 295), die durch Verordnung vom 9. Oktober 
2020 (GBl. S. 947) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.  In § 3 Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Verfassungs-
schutzinspektoranwärterinnen“ durch das Wort „Ver-
fassungsschutzoberinspektoranwärterinnen“ und das 
Wort „Verfassungsschutzinspektoranwärter“ durch 
das Wort „Verfassungsschutzoberinspektoranwärter“ 
ersetzt.

2.  In § 7 Absatz 1 werden das Wort „Verfassungsschutz-
inspektoranwärterinnen“ durch das Wort „Verfas-
sungsschutzoberinspektoranwärterinnen“ und das 
Wort „Verfassungsschutzinspektoranwärtern“ durch 
das Wort „Verfassungsschutzoberinspektoranwärtern“ 
ersetzt.

Artikel 20
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Polizeivollzugsdienst

In § 11 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst vom  
9. März 2021 (GBl. S. 313) werden das Wort „Polizei-
kommissaranwärterin“ durch das Wort „Polizeiober-
kommissaranwärterin“, das Wort „Polizeikommissaran-
wärter“ durch das Wort „Polizeioberkommissaranwär-
ter“, das Wort „Kriminalkommissaranwärterin“ durch 
das Wort „Kriminaloberkommissaranwärterin“ und das 
Wort „Kriminalkommissaranwärter“ durch das Wort 
„Kriminaloberkommissaranwärter“ ersetzt.

Artikel 15
Änderung der Verordnung des Finanzministeriums 

über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen 
an Verwaltungspraktikanten

§ 1 der Verordnung des Finanzministeriums über die Ge-
währung von Unterhaltsbeihilfen an Verwaltungsprakti-
kanten vom 6. Juli 2011 (GBl. S. 403), die durch Artikel 
90 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 
109) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Unterhaltsbeihilfe, weitere Leistungen“.

2. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

3. Folgender Absatz 2 wird angefügt:
  „(2) Neben der Unterhaltsbeihilfe werden in ent-

sprechender Anwendung der für Anwärterinnen und 
Anwärter geltenden Regelungen Einmalzahlungen ge-
währt. § 88 Satz 3 LBesGBW bleibt unberührt.“

Artikel 16
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den gehobenen Dienst im digitalen 
Verwaltungsmanagement

In § 5 Absatz 2 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den gehobenen Dienst im digitalen Ver-
waltungsmanagement vom 13. November 2020 (GBl. 
S. 1076), die durch Verordnung vom 27. Oktober 2021 
(GBl. S. 942) geändert worden ist, werden das Wort 
„Regierungsinspektoranwärterin“ durch das Wort „Re-
gierungsoberinspektoranwärterin“ und das Wort „Regie-
rungsinspektoranwärter“ durch das Wort „Regierungs-
oberinspektoranwärter“ ersetzt. 

Artikel 17
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren Verwaltungsdienst

In § 10 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den mittleren Verwaltungsdienst vom  
3. September 2013 (GBl. S. 278), die zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 
38) geändert worden ist, werden das Wort „Sekretär-
anwärterin“ durch das Wort „Hauptsekretäranwärte-
rin“ und das Wort „Sekretäranwärter“ durch das Wort 
„Haupt sekretäranwärter“ ersetzt. 
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inspektoranwärterin“ durch das Wort „Regierungsober-
inspektoranwärterin“ und das Wort „Regierungsinspek-
toranwärter“ durch das Wort „Regierungsoberinspektor-
anwärter“ ersetzt.

Artikel 25
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung geho-

bener bautechnischer Dienst der Hochbauverwaltung

In § 6 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gehobener bautechnischer Dienst der Hochbauverwal-
tung vom 28. Oktober 2014 (GBl. S. 507), die durch Ar-
tikel 94 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl.  
S. 99, 110, ber. S. 273) geändert worden ist, werden das 
Wort „Bauoberinspektoranwärterin“ durch „Bauamtfrau-
anwärterin“ und das Wort „Bauoberinspektoranwärter“ 
durch das Wort „Bauamtmannanwärter“ ersetzt. 

Artikel 26 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren Vollzugs-, Werk- und 
Verwaltungsdienst im Justizvollzug

In § 7 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den mittleren Vollzugs-, Werk- und Verwaltungs-
dienst im Justizvollzug vom 24. Januar 2018 (GBl. S. 40) 
werden das Wort „Obersekretäranwärterin“ durch das 
Wort „Hauptsekretäranwärterin“, das Wort „Obersekre-
täranwärter“ durch das Wort „Hauptsekretäranwärter“, 
das Wort „Oberwerkmeisteranwärterin“ durch das Wort 
„Hauptwerkmeisteranwärterin“, das Wort „Oberwerk-
meisteranwärter“ durch das Wort „Hauptwerkmeisteran-
wärter“, das Wort „Regierungsekretäranwärterin“ durch 
das Wort „Regierungshauptsekretäranwärterin“ und das 
Wort „Regierungssekretäranwärter“ durch das Wort 
„Regierungshauptsekretäranwärter“ ersetzt.

Artikel 27
Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für landwirtschaftstechnische 
Lehrer und Berater

In der Überschrift, §§ 1 bis 3, 5 Absatz 3 Satz 1 sowie  
§ 9 Absatz 1 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für landwirtschaftstechnische Lehrer und Bera-
ter vom 17. Oktober 2016 (GBl. S. 587, 588), die zuletzt 
durch Artikel 108 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 
(GBl. 2022 S. 1, 14) geändert worden ist, wird das Wort 
„Lehrer“ jeweils durch das Wort „Oberlehrer“ ersetzt.

Artikel 28
Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für den gehobenen 
landwirtschaftstechnischen Dienst

Die Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den gehobenen landwirtschaftstechnischen Dienst vom  

Artikel 21
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst

In § 6 Absatz 2 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst 
vom 17. November 2014 (GBl. S. 657), die durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 1. Dezember 2015 (GBl. 
S. 1047, 1053) geändert worden ist, werden das Wort 
„Brandmeisteranwärterin“ durch das Wort „Oberbrand-
meisteranwärterin“ und das Wort „Brandmeisteranwär-
ter“ durch das Wort „Oberbrandmeisteranwärter“ ersetzt.

Artikel 22
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den geho-
benen feuerwehrtechnischen Dienst vom 17. Novem-
ber 2014 (GBl. S. 663), die zuletzt durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 15. März 2022 (GBl. S. 187) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Wort „Brandober-
inspektoranwärterin“ durch das Wort „Brandamtfrau-
anwärterin“ und das Wort „Brandoberinspektoranwär-
ter“ durch das Wort „Brandamtmannanwärter“ ersetzt.

2.  In § 9 Absatz 1 Nummern 5 und 7 sowie § 14 in der 
Überschrift, Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 werden das 
Wort „Brandoberinspektorenlehrgang“ jeweils durch 
das Wort „Laufbahnlehrgang“ ersetzt.

3. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 23
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung mitt-

lerer Dienst der Allgemeinen Finanzverwaltung

In § 6 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
mittlerer Dienst der Allgemeinen Finanzverwaltung vom 
20. November 2014 (GBl. S. 675), die zuletzt durch Ar-
tikel 1 der Verordnung vom 20. Juli 2021 (GBl. S. 680) 
geändert worden ist, werden das Wort „Regierungsober-
sekretäranwärterin“ durch das Wort „Regierungshaupt-
sekretäranwärterin“ und das Wort „Regierungsoberse-
kretäranwärter“ durch das Wort „Regierungshauptsekre-
täranwärter“ ersetzt.

Artikel 24
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung geho-

bener Dienst der Allgemeinen Finanzverwaltung

In § 6 Absatz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
gehobener Dienst der Allgemeinen Finanzverwaltung 
vom 29. Juli 2014 (GBl. S. 385), die zuletzt durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 20. Juli 2021 (GBl. S. 680, 
681) geändert worden ist, werden das Wort „Regierungs-
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2. § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a wird die 
Angabe „A 8“ durch die Angabe „A 9“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „A 11“ durch 
die Angabe „A 12“ ersetzt.

Artikel 32
Überleitungsvorschriften

(1) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des In-
krafttretens dieses Absatzes im Amt befindlichen Ersten 
Hauptwachtmeisterinnen und Ersten Hauptwachtmeis-
ter, Hauptwartinnen und Hauptwarte, Oberamtsmeis-
terinnen und Oberamtsmeister, Brandmeisterinnen und 
Brandmeister, Krankenschwestern und Krankenpfleger, 
Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrol-
leure, Obersekretärinnen und Obersekretäre, Oberwerk-
meisterinnen und Oberwerkmeister, Stationsschwestern 
und Stationspfleger, Abteilungsschwestern und Abtei-
lungspfleger, Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
zieher, Hauptsekretärinnen und Hauptsekretäre, Haupt-
werkmeisterinnen und Hauptwerkmeister, Lebensmittel-
oberkontrolleurinnen und Lebensmitteloberkontrolleure, 
Oberbrandmeisterinnen und Oberbrandmeister, Polizei-
obermeisterinnen und Polizeiobermeister, Straßenmeis-
terinnen und Straßenmeister, Amtsinspektorinnen und 
Amtsinspektoren, Betriebsinspektorinnen und Betriebs-
inspektoren, Hauptbrandmeisterinnen und Hauptbrand-
meister, Hauptstraßenmeisterinnen und Hauptstraßen-
meister, Lebensmittelhauptkontrolleurinnen und Lebens-
mittelhauptkontrolleure, Obergerichtsvollzieherinnen und 
Obergerichtsvollzieher, Oberinnen und Pflegevorsteher, 
Oberschwestern und Oberpfleger, Oberstraßenmeisterin-
nen und Oberstraßenmeister, Polizeihauptmeisterinnen 
und Polizeihauptmeister, Erste Hauptstraßenmeisterin-
nen und Erste Hauptstraßenmeister sowie Erste Oberin-
nen und Erste Pflegevorsteher werden nach Maßgabe der 
als Anlage zu diesem Artikel angeschlossenen Übersicht 
übergeleitet. Gleiches gilt für Gestüthauptwärterinnen 
und Gestüthauptwärter, Hauptsattelmeisterinnen und 
Hauptsattelmeister in einem kw-Amt. Als bisherige Be-
soldungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe, der die Be-
amtinnen und Beamten am Tag vor dem Inkrafttreten 
dieses Artikels angehörten. Die Beamtinnen und Beam-
ten führen die neue Amtsbezeichnung.
(2) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des 
Inkrafttretens dieses Absatzes im Amt befindlichen 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer, Inspektorinnen und In-
spektoren, Kriminalkommissarinnen und Kriminalkom-
missare, Landwirtschaftstechnische Lehrerinnen und 
Beraterinnen und Landwirtschaftstechnische Lehrer und 
Berater, Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare, 
Oberinspektorinnen und Oberinspektoren, Künstlerisch-
technische Lehrerinnen und Künstlerisch-technische 
Lehrer sowie Technische Lehrerinnen und Technische 
Lehrer werden nach Maßgabe der als Anlage zu diesem 
Artikel angeschlossenen Übersicht übergeleitet. Glei-
ches gilt für Fachoberlehrerinnen und Fachoberlehrer in 
einem kw-Amt. Als bisherige Besoldungsgruppe gilt die 

11. Mai 2015 (GBl. S. 334), die zuletzt durch Artikel 140 der 
Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 17) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 6 Absatz 3 Satz 1 werden das Wort „Landwirt-
schaftsoberinspektoranwärterinnen“ durch das Wort 
„Landwirtschaftsamtfrauanwärterinnen“ und das Wort 
„Landwirtschaftsoberinspektoranwärter“ durch das 
Wort „Landwirtschaftsamtmannanwärter“ ersetzt.

2.  In § 10 Absatz 1 werden das Wort „Landwirtschafts-
oberinspektoranwärterin“ durch das Wort „Landwirt-
schaftsamtfrauanwärterin“ und das Wort „Landwirt-
schaftsoberinspektoranwärter“ durch das Wort „Land-
wirtschaftsamtmannanwärter“ ersetzt.

Artikel 29
Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für den mittleren 

vermessungstechnischen Verwaltungsdienst

In § 9 Absatz 1 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den mittleren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienst vom 15. Dezember 2014 (GBl. 2015 
S. 2), die zuletzt durch Artikel 142 der Verordnung vom 
21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 17) geändert wor-
den ist, werden das Wort „Vermessungsobersekretäran-
wärterin“ durch „Vermessungshauptsekretäranwärterin“ 
und das Wort „Vermessungsobersekretäranwärter“ durch 
das Wort „Vermessungshauptsekretäranwärter“ ersetzt.

Artikel 30
Änderung der Laufbahn-, Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für den gehobenen 
vermessungstechnischen Verwaltungsdienst

In § 9 Absatz 1 der Laufbahn-, Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den gehobenen vermessungstechni-
schen Verwaltungsdienst vom 4. November 2014 (GBl. 
S. 514), die zuletzt durch Artikel 143 der Verordnung 
vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 17) geändert 
worden ist, werden das Wort „Vermessungsoberinspek-
toranwärterin“ durch „Vermessungsamtfrauanwärterin“ 
und das Wort „Vermessungsoberinspektoranwärter“ 
durch das Wort „Vermessungsamtmannanwärter“ er-
setzt.

Artikel 31
Änderung der Laufbahnverordnung-Innenministerium

Die Laufbahnverordnung-Innenministerium vom 9. Juli 
2013 (GBl. S. 221), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 15. März 2022 (GBl. S. 187) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 5 Nummer 1, § 7 Nummer 1 und § 24 Nummer 1 
wird das Wort „zweiten“ jeweils durch das Wort „ers-
ten“ ersetzt.
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Artikel 33
Einordnung der vor dem 1. Dezember 2022 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten der 

Landesbesoldungsordnung A in die Stufen der 
ab 1. Dezember 2022 geltenden Anlage 6 

des Landesbesoldungsgesetzes

(1) Für Beamtinnen und Beamte, die sich nach der Über-
leitung gemäß Artikel 32 in den Besoldungsgruppen A 
7 oder A 8 befinden, erfolgt die Stufenzuordnung unter 
Anrechnung ihrer bisher insgesamt erbrachten Erfah-
rungszeiten sowie berücksichtigungsfähiger Zeiten nach 
§ 32 LBesGBW.
(2) Beamtinnen und Beamte, die sich am 30. November 
2022 in Stufe 2 oder 3 einer der Besoldungsgruppen  
A 8, A 9 oder A 10 befunden haben, werden gemäß ihrer 
bisher insgesamt erbrachten Erfahrungszeiten sowie be-
rücksichtigungsfähigen Zeiten nach § 32 LBesGBW den 
Stufen 1 oder 2 ihrer ab 1. Dezember 2022 maßgeblichen 
Besoldungsgruppe zugeordnet.
(3) Beamtinnen und Beamte, die sich am 30. Novem-
ber 2022 in der Besoldungsgruppe A 10 in der Stufe 11 
befunden haben und durch Artikel 32 dieses Gesetzes 
in Besoldungsgruppe A 11 übergeleitet werden, werden 
nach der Überleitung bei einer Erfahrungszeit sowie 
berücksichtigungsfähiger Zeit nach § 32 LBesGBW in 
dieser Stufe von weniger als vier Jahren der Stufe 9 zu-
gewiesen, andernfalls der Stufe 10. Die in Stufe 11 er-
brachte Erfahrungszeit sowie berücksichtigungsfähige 
Zeit nach § 32 LBesGBW wird in Stufe 9 auf die Stufen-
laufzeit angerechnet.
(4) Nicht in den Anwendungsbereich der Absätze 1 bis 3 
fallende Beamtinnen und Beamte werden derjenigen 
Stufe zugeordnet, die numerisch um zwei kleiner als 
die für sie bisher maßgebliche Stufe ist. Die in dieser 
bisherigen Stufe bereits erbrachte Erfahrungszeit sowie 
berücksichtigungsfähige Zeit nach § 32 LBesGBW wird 
auf die Stufenlaufzeit der neu zugeordneten Stufe ange-
rechnet.
(5) Für Beamtinnen und Beamte, die sich ohne Anwen-
dung der Regelung in Anlage 6 des Anhangs zu Artikel 
2 Nummer 19 am 1. Dezember 2022 in Stufe 4 der Be-
soldungsgruppe A 9 oder A 10 befunden hätten, gilt für 
die neue Stufe 2 abweichend von § 31 Absatz 2 Satz 1 
LBesGBW eine Stufenlaufzeit von nur zwei Jahren.
(6) Für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe 
A 11, die gemäß Absatz 4 den Stufen 1 oder 2 zugeord-
net wurden, gilt für diese beiden Stufen abweichend von 
§ 31 Absatz 2 Satz 1 LBesGBW eine Stufenlaufzeit von 
nur zwei Jahren.
(7) Für Beamtinnen und Beamte, die sich ohne Anwendung 
der Regelung in Anlage 6 des Anhangs zu Artikel 2 Num-
mer 19 am 1. Dezember 2022 in Stufe 4 der Besoldungs-
gruppe A 12 befunden hätten, gilt für die neue Stufe 2 
abweichend von § 31 Absatz 2 Satz 1 LBesGBW eine 
Stufenlaufzeit von nur zwei Jahren.

Besoldungsgruppe, der die Beamtinnen und Beamten am 
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Artikels angehörten. 
Die Beamtinnen und Beamten führen die neue Amtsbe-
zeichnung.
(3) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des 
Inkrafttretens dieses Absatzes im Amt befindlichen Be-
zirksnotarinnen und Bezirksnotare in der Besoldungs-
gruppe A 14 werden in das Amt Leitende Bezirksnotarin 
oder Leitender Bezirksnotar in der Besoldungsgruppe A 14 
übergeleitet. Die Beamtinnen und Beamten führen die 
neue Amtsbezeichnung.
(4) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des 
Inkrafttretens dieses Absatzes im Amt befindlichen Lei-
tenden Medizinaldirektorinnen und Leitende Medizinal-
direktoren in der Funktion als Leiterin oder Leiter eines 
Gesundheitsamts bei einem Landratsamt ohne medizini-
sche Gutachtenstelle werden nach Maßgabe der als An-
lage zu diesem Artikel angeschlossenen Übersicht über-
geleitet. Die Beamtinnen und Beamten führen die neue 
Amtsbezeichnung.
(5) Die nach dem 31. Dezember 2021 mindestens an einem 
Tag im Amt befindlichen Ersten Landesbeamtinnen und 
Ersten Landesbeamten in der Besoldungsgruppe B 2 wer-
den mit Wirkung vom Tag der Übertragung dieses Amtes, 
frühestens jedoch mit Wirkung vom 1. Januar 2022, in das 
Amt Erste Landesbeamtin oder Erster Landesbeamter in 
der Besoldungsgruppe B 3 übergeleitet. Die Beamtinnen 
und Beamten führen die neue Amtsbezeichnung.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Beamtinnen und 
Beamte, denen ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Ab-
sätze entgegen der darin getroffenen Regelungen ein in 
diesen Absätzen genanntes Amt übertragen wurde, ent-
sprechend. Die betreffenden Beamtinnen und Beamten 
werden zum Tag der Amtsübertragung übergeleitet.
(7) Die am Tag vor dem Inkrafttreten und am Tag des 
Inkrafttretens der Artikel 16 bis 30 in einem Beamten-
verhältnis auf Widerruf befindlichen Bauoberinspektor-
anwärterinnen und Bauoberinspektoranwärter, Brandmeis-
teranwärterinnen und Brandmeisteranwärter, Brandoberin-
spektoranwärterinnen und Brandoberinspektoranwärter, 
Kriminalkommissaranwärterinnen und Kriminalkom-
missaranwärter, Landwirtschaftsoberinspektoranwärterin-
nen und Landwirtschaftsoberinspektoranwärter, landwirt-
schaftstechnische Lehrer- und Berateranwärterinnen und 
landwirtschaftstechnische Lehrer- und Berateranwärter, 
Obersekretäranwärterinnen und Obersekretäranwärter, 
Oberwerkmeisteranwärterinnen und Oberwerkmeister-
anwärter, Polizeikommissaranwärterinnen und Polizei-
kommissaranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen 
und Regierungsinspektoranwärter, Regierungsobersekre-
täranwärterinnen und Regierungsobersekretäranwärter, 
Regierungssekretäranwärterinnen und Regierungsse-
kretäranwärter, Sekretäranwärterinnen und Sekretäran-
wärter, Verfassungsschutzinspektoranwärterinnen und 
Verfassungsschutzinspektoranwärter, Vermessungsober-
inspektoranwärterinnen und Vermessungsoberinspektor-
anwärter sowie Vermessungsobersekretäranwärterinnen 
und Vermessungsobersekretäranwärter führen die neue 
Dienstbezeichnung.
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Artikel 34
Zahlungen an Beamtinnen und Beamte 

für die Jahre 2014 bis 2022

(1) Klägerinnen und Kläger, Widerspruchsführerinnen 
und Widerspruchsführer, Antragstellerinnen und Antrag-
steller, über deren Ansprüche betreffend die Gesamthö-
he ihrer Besoldung noch nicht abschließend entschieden 
worden ist, erhalten jeweils für das erste und das zweite 
beim Familienzuschlag berücksichtigte Kind den in den 
nachfolgenden Tabellen in ihrer Besoldungsgruppe und 
Erfahrungsstufe festgelegten Monatsbetrag. Eine Nach-
zahlung nach Satz 1 erfolgt frühestens mit Wirkung ab 
dem 1. Januar des Jahres der erstmaligen schriftlichen 
Geltendmachung. Die §§ 8 und 9 LBesGBW sind auf die 
Nachzahlungsbeträge entsprechend anzuwenden.

1. Für das Jahr 2014:

2. Für das Jahr 2015:

3. Für das Jahr 2016:

4. Für das Jahr 2017:
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5. Für das Jahr 2018:

6. Für das Jahr 2019:

(2) Beamtinnen und Beamte erhalten jeweils für das 
erste und das zweite beim Familienzuschlag berücksich-
tigte Kind den in den nachfolgenden Tabellen in ihrer 
Besoldungsgruppe und Erfahrungsstufe festgelegten 
Monatsbetrag. Die §§ 8 und 9 LBesGBW sind entspre-
chend anzuwenden. 

1. Für das Jahr 2020:

2. Für das Jahr 2021:

3. Für das Jahr 2022:
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Artikel 38
Laufbahnrechtliche Übergangsregelung betreffend 

bestimmter Aufstiegsvoraussetzungen

Für Beamtinnen und Beamte, die vor Inkrafttreten dieses 
Artikels das nach der jeweiligen Laufbahnverordnung 
nach § 22 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 LBG als Auf-
stiegsvoraussetzung vorgeschriebene Beförderungsamt 
innehaben, ist dieses Amt bis 31. Dezember 2023 weiter-
hin für den Aufstieg maßgebend.

Artikel 39
Änderung des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes 

Baden-Württemberg

§ 15 des Abschiebungshaftvollzugsgesetzes Baden-Würt-
temberg vom 17. Dezember 2015 (GBl. S. 1187), das 
zuletzt durch Artikel 12 der Verordnung vom 21. De-
zember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 2) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
2. Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

Artikel 40
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft, 
soweit in den nachfolgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist.
(2) Artikel 2 Nummer 8 tritt in Kraft zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Artikels 2 Nummer 4 des Zweiten Ge-
setzes zur Weiterentwicklung des Karlsruher Instituts 
für Technologie vom 4. Februar 2021 gemäß Artikel 8 
Absatz 2 des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung 
des Karlsruher Instituts für Technologie vom 4. Februar 
2021 (GBl. S. 83, 111).
(3) Artikel 2 Nummer 12 Buchstabe c Doppelbuchstabe 
dd, Buchstabe d Doppelbuchstabe aa, Artikel 4 Nummer 3, 
Artikel 8 Nummern 1 bis 4, Nummer 7 Buchstabe b, 
Nummer 8 Buchstaben a und c, Nummer 9, Nummer 10 
Buchstabe b, Nummern 11 bis 17 und Artikel 9 Num-
mern 1 bis 4 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.
(4) Artikel 2 Nummer 15 tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2020 in Kraft.
(5) Artikel 2 Nummer 16 tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2021 in Kraft.
(6) Artikel 8 Nummern 5, 7 Buchstabe a und 8 Buch-
stabe b treten mit Wirkung vom 4. August 2021 in Kraft.
(7) Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe a, Nummer 12 
Buchstabe d Doppelbuchstabe cc und Buchstabe e 
Doppelbuchstabe bb, Nummer 13 Buchstabe a Doppel-
buchstaben bb bis dd und Buchstabe b Doppelbuch-
stabe aa, Nummer 17, Artikel 4 Nummer 4, Artikel 8 
Nummern 6, 10 Buchstabe a, Artikel 9 Nummern 5 
und 6 und Artikel 32 Absatz 5 treten mit Wirkung vom 
1. Januar 2022 in Kraft.

Artikel 35
Nachzahlungen für dritte und weitere Kinder

(1) Für Klägerinnen und Kläger, Widerspruchsführe-
rinnen und Widerspruchsführer, Antragstellerinnen und 
Antragsteller, über deren Ansprüche auf einen höheren 
kinderbezogenen Teil des Familienzuschlags für dritte 
und weitere Kinder noch nicht abschließend entschieden 
worden ist, erhöht sich der Familienzuschlag für jedes 
dritte und weitere Kind für den Anspruchszeitraum im 
jeweiligen Jahr um folgende Monatsbeträge

in den Jahren 2010 bis 2014  189 Euro,
im Jahr 2015    182 Euro,
im Jahr 2016    242 Euro,
im Jahr 2017    240 Euro,
im Jahr 2018    230 Euro,
im Jahr 2019    212 Euro.

§ 8 LBesGBW in Verbindung mit § 41 Absatz 4 Satz 3 
LBesGBW, § 9 LBesGBW sowie § 65 LBeamtVGBW 
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Artikels 
geltenden Fassung sind auf die Nachzahlungsbeträge 
entsprechend anzuwenden.
(2) Eine Nachzahlung nach Absatz 1 erfolgt frühestens 
mit Wirkung ab dem 1. Januar des Jahres der erstmaligen 
schriftlichen Geltendmachung.

Artikel 36
Übergangsregelung für Aufstiegsbeamtinnen und 

Aufstiegsbeamte in den gehobenen Dienst

(1) Beamtinnen und Beamte, die vor dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Artikels aus einem Amt der Be-
soldungsgruppe A 9 mit Amtszulage gemäß Fußnote 1, 
4 oder 5 zu dieser Besoldungsgruppe vom mittleren in 
den gehobenen Dienst aufgestiegen sind, und sich nach 
diesem Zeitpunkt in der Besoldungsgruppe A 10 ohne 
Amtszulage befinden, erhalten eine nicht ruhegehaltfä-
hige Zulage.
(2) Die Zulage wird in Höhe des in Anlage 13 des Landes-
besoldungsgesetzes Baden-Württemberg zur Besoldungs-
gruppe A 10, Fußnote 1, geregelten Betrags gewährt.
(3) Erhöhen sich die Dienstbezüge wegen Übertragung 
eines höherwertigeren Amtes, so vermindert sich die Zu-
lage um den Erhöhungsbetrag.

Artikel 37
Übergangsregelung für Fachlehrerinnen 

und Fachlehrer

Für Fachlehrerinnen und Fachlehrer, die vor dem In-
krafttreten dieses Artikels in das Amt des Fachober-
lehrers in Besoldungsgruppe A 10 ernannt wurden, gilt 
dieses Amt weiterhin als erstes Beförderungsamt gemäß  
§ 20 Absatz 4 LBG. 
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